
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/3/9 3Ob143/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1994

Norm

EO §37 Ae

EO §331 F. ABGB §358 III

ABGB §1002

Rechtssatz

Werden Rechte aus einem Treuhandvertrag gepfändet, kann die Treuhänderin als Drittschuldnerin mit der

Behauptung, ein Treuhandverhältnis liege nicht vor, erfolgreich eine Exszendierungsklage nicht erheben.Mit Dieser

Behauptung kann die Drittschuldnerin entweder eine Feststellungklage gegen den betre<enden Gläubiger erheben

oder dessen Drittschuldnerklage abwarten.
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